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Auslegung von Bebauungsplänen 
 
I 
 

Satzungsbeschluss  
(§ 10 BauGB) 

 
Der vom Rat der Stadt Braunschweig am 28. Juni 2011 be-
schlossene Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift „Senefel-
derstraße 2 a“, ST 82, Stadtgebiet Gemarkung Stöckheim, 
Flur 7, Flurstück 185/36, wird gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 12. April 2011 (BGBl. I 
S. 619), bekannt gemacht. 
 
Der vom Rat der Stadt Braunschweig am 28. Juni 2011 be-
schlossene Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift „Ilm-
weg/Saalestraße“, WI 101, Stadtgebiet zwischen Saalestraße, 
Elbestraße und Elsterstraße, wird gemäß Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
12. April 2011 (BGBl. I S. 619), bekannt gemacht. 
 

II 
 

Verletzung von Vorschriften  
(§§ 214, 215 BauGB) 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Braunschweig geltend gemacht worden ist. 
Gleiches gilt für eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
sowie für nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften begründen 
soll, ist darzulegen. 

 
III 
 

Fälligkeit und Erlöschen  
der Entschädigungsansprüche 

(§ 44 BauGB) 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch die Satzungen eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
 

IV 
 

Auslegung und Inkrafttreten der Satzungen 
(§ 10 BauGB) 

 
Die Satzungen einschließlich ihrer Begründung sowie die zu-
sammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan Senefel-
derstraße 2 a, WI 101 können im Referat Bauordnung, Bera-
tungsstelle Planen-Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, 5. Stock, Zim-
mer 503, während der Publikumszeiten, werktags außer mitt-
wochs und sonnabends von 08:30 bis 13:00 Uhr, donnerstags 
bis 18:00 Uhr, von jedermann eingesehen werden. 
 
Jedermann kann über den Inhalt der Satzungen auch Auskunft 
verlangen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten die Satzungen in Kraft. 
 
Braunschweig, den 6. Juli 2011 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Lehmann 

Erster Stadtrat 
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Erste Nachtragshaushaltssatzung 
des Zweckverbandes Großraum Braunschweig  

für das Haushaltsjahr 2011 
 

Aufgrund des § 8 des Gesetzes über die Bildung des Zweckver-
bandes Großraum Braunschweig vom 27.11.1991 i. V. m. § 87 
der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung vom 22.08.1996 hat 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Großraum 
Braunschweig in ihrer Sitzung am 12.05.2011 folgende Erste 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 be-
schlossen: 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 erhöht 

um 
vermin-

dert 
um 

und damit der Gesamtbetrag
des Haushaltsplans 

 
   gegenüber 

bisher 
nunmehr 

festgesetzt  
auf 

  - in EUR   
a)im Verwal-
tungshaushalt 
die Einnahmen 
die Ausgaben 

 
 
295 100 
295 100 

 
 

- 
- 

 
 
70 672 500 
70 672 500 

 
 
70 967 600 
70 967 600 
 

b)im Vermö-
genshaushalt 
die Einnahmen 
die Ausgaben 

 
 
100 400 
100 400 

 
 

- 
- 

 
 
3 137 000 
3 137 000 

 
 
3 237 400 
3 237 400 

 
§ 2 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen wer-
den dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht 
geändert. 

§ 5 
 

Die Verbandsumlage wird gemäß § 9 des Gesetzes über die 
Bildung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig 
 
gegenüber bisher  2,2259 EUR 
nunmehr auf 2,2319 EUR je Einwohner der umlage- 

pflichtigen Verbandsglie-
der 

 
und 
 
gegenüber bisher 0,2352 v.H. 
nunmehr auf 0,2628 v.H. der Summe der Steuer- 

kraftzahlen und 90 v. H. 
der Schlüsselzuweisungen 
bei den kreisfreien Städten 
sowie der Umlagegrundla-
gen für die Kreisumlage 
bei den Landkreisen 

 
festgesetzt. 
 
Gifhorn, 12.05.2011 
 
Vorsitzender der   Verbandsdirektor 
Verbandsversammlung 
 
gez. Kuhlmann   gez. Brandes 

Bekanntmachung der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gem. § 9 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverban-
des „Großraum Braunschweig“ vom 27.11.1991 in Verbindung 
mit § 15 (6) NFAG erforderliche Genehmigung der Verbandsum-
lage ist durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 
10.06.2011 unter dem Aktenzeichen 32.23 – 10302/111 erteilt 
worden. 
 
Der Erste Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 
des Zweckverbandes Großraum Braunschweig liegt nach § 86 
Abs. 2 Satz 3 NGO vom 01. bis 09.08.2011 werktags in der Zeit 
von 09.00 bis 13.00 Uhr im Dienstgebäude des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig in Braunschweig, Frankfurter Straße 2, 
1. Obergeschoss, Zi. 1.08, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Braunschweig, im Juli 2011  Brandes 
    Verbandsdirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herausgegeben vom Rechtsreferat der Stadt Braunschweig. Erscheint nach Bedarf. 
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